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1. Vorbemerkung 

1 Dieser IDW Rechnungslegungshinweis betrifft die handelsrechtlichen Vermerk- und 
Berichterstattungspflichten bei sogenannten Patronatserklärungen. Er ersetzt die 
IDW Stellungnahme HFA 2/1976 i.d.F. 1990: Zur handelsrechtlichen Vermerk- und 
Berichterstattungspflicht bei Patronatserklärungen gegenüber dem Kreditgeber ei-
nes Dritten.2 

 

2. Wesen und rechtliche Einordnung der Patronatserklärungen 

2 Patronatserklärungen sind gesetzlich nicht geregelt. Als „Patronatserklärung“ wer-
den Erklärungen bezeichnet, die – bei unterschiedlichem Rechtsgehalt – ihre Ge-
meinsamkeit regelmäßig darin haben, dass eine Muttergesellschaft (Patron) einem 
Gläubiger ihrer Tochtergesellschaft zur Förderung oder Erhaltung der Kreditbereit-
schaft Maßnahmen oder Unterlassungen in Aussicht stellt oder zusagt.  

3 Dabei macht es für den Verpflichtungsgehalt und damit auch für die Beurteilung, ob 
sich hieraus eine Pflicht zur Passivierung, eine Vermerkpflicht oder keine bilanziel-
len Auswirkungen ergeben, keinen Unterschied, ob die Erklärung von vornherein 
gegenüber dem Gläubiger abgegeben wird oder ob sie zwar zunächst gegenüber 
der Tochtergesellschaft abgegeben wird, hieraus aber Rechte für deren Gläubiger 
begründet werden – sei es durch Abtretung von Ansprüchen, sei es durch Vereinba-
rung eines Vertrages zugunsten Dritter oder sei es durch Rechtsgrundsätze wie An-

                                                 
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 22.02.2008. 
2 WPg 1976, S. 528, FN-IDW 1976, S. 215. 


